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(3) Die Strafe ist Freiheitsstrafe bis zu fünf Jah
ren, wenn der Täter sich durch die Tat absichtlich für 
Bestrebungen gegen den Bestand der Bundesrepublik 
Deutschland oder gegen Verfassungsgrundsätze ein- 
setzt.

§ 90b §220
Staatsverleumdung

(1) Wer öffentlich, in einer Versammlung oder 
durch Verbreiten von Schriften, Tonträgern, Abbil
dungen oder Darstellungen

(1) Wer in der Öffentlichkeit

ein Gesetzgebungsorgan, die Regierung oder das 
Verfassungsgericht des Bundes oder eines Landes

1. ... (bei § 90a StGB West) staatliche Organe . . . 
(bei § 131 StGB West)

2___ (bei § 187a StGB West)
verächtlich macht oder verleumdet, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung 
auf Bewährung, Geldstrafe oder mit öffentlichem Ta
del bestraft.

(2) . . . (bei § 86 StGB West)

oder eines ihrer Mitglieder in dieser Eigenschaft

§106

Staatsfeindliche Ffetze
(1) Wer mit dem Ziel, die sozialistische Staats- oder 

Gesellschaftsordnung der Deutschen Demokratischen 
Republik zu schädigen oder gegen sie aufzuwiegeln

1 ________ (bei § 86 StGB West)
2 ___(bei § 86 StGB West)
3. Repräsentanten oder andere Bürger der Deut

schen Demokratischen Republik oder die Tätigkeit 
staatlicher oder gesellschaftlicher Organe und Einrich
tungen diskriminiert;

4___ (bei § 86 StGB West)
wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf 
Jahren bestraft.

(2) Wer zur Durchführung des Verbrechens Publi
kationsorgane oder Einrichtungen benutzt, die einen 
Kampf gegen die Deutsche Demokratische Republik 
führen, oder das Verbrechen im Aufträge derartiger 
Einrichtungen oder planmäßig durchführt, wird mit 
Freiheitsstrafe von zwei bis zu zehn Jahren bestraft.

(3) Im Fall des Absatzes 1 Ziffer 3 ist der Versuch 
. . . (bei § 86 StGB West) strafbar.

in einer das Ansehen des Staates gefährdenden Weise 
verunglimpft und sich dadurch absichtlich für Be
strebungen gegen den Bestand der Bundesrepublik 
Deutschland oder gegen Verfassungsgrundsätze ein
setzt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu 
fünf Jahren bestraft.

(2) Die Tat wird nur mit Ermächtigung des betrof
fenen Verfassungsorgans oder Mitglieds verfolgt.


